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Der Instrumentalunterricht an der Drum School Kiel [DSK] kann
auf zwei Weisen gebucht werden: Als regelmäßiger, wöchentli-
cher Unterricht mit 34 Einheiten pro Jahr, oder in Form von Stun-
denpaketen mit je vier oder zehn Einheiten.

Die Festsetzung der Unterrichtstermine erfolgt bei beiden Anmel-
dungsformen in direkter Abstimmung mit der Lehrkraft. Im regel-
mäßigen Unterricht richtet sich die Verteilung der 34 Einheiten im
Jahr nach den Schul- und Ferienzeiten der Ferienverordnung des
Landes Schleswig-Holstein, inklusive beweglicher Ferientage.

Die Anmeldung zum Unterricht erfolgt schriftlich in Form des An-
meldeformulars. Eine Anmeldung zum regelmäßigen Unterricht
ist jeweils zum Monatsersten möglich. Das Unterrichtsverhältnis
wird in diesem Fall bis zur Kündigung auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen. Mit der ersten Anmeldung neuer Schüler:innen wird
einmalig eine Anmeldegebühr in Höhe von 10,- € berechnet.

Die Buchung eines Stundenpakets gilt je nach Konfiguration ein-
malig für vier/zehn Einheiten der jeweils ausgewählten Dauer.
Die Gebühren für den regelmäßigen Unterricht sind als anteilige
Rate einer Jahresgebühr zu verstehen. Sie sind monatlich, auch
während der Ferien, unabhängig von der Anzahl der Unterrichts-
einheiten des jeweiligen Monats zu zahlen. Für die volle Jahres-
gebühr werden 34 Einheiten garantiert. Sollte diese Zielanzahl
durch Terminabsagen seitens der Lehrkraft am Ende eines Jahres
untererfüllt bleiben und keine Ersatztermine erfolgt sein, so kön-
nen die Gebühren auf Antrag anteilig zurückerstattet werden.

Für Einheiten, die seitens der Schüler:in versäumt werden (auch
wegen Krankheit) besteht kein Anspruch auf Rückzahlung oder
Ersatzstunden. Bei Krankheit kann die Unterrichtseinheit in recht-
zeitiger Absprache mit der Lehrkraft verlegt werden. Bei lang an-
dauernder Krankheit sind Sonderregelungen vereinbar.
Bei bereits vereinbarten Terminen innerhalb von Stundenpaketen
muss der Unterricht seitens der Schüler:in spätestens 24 Stunden
vor Unterrichtsbeginn abgesagt werden.

Die Abmeldung einer Schüler:in kann zum 28.02. oder 31.08.
erfolgen. Sie muss spätestens am 28.01. oder 31.07. schriftlich
bei der DSK eingegangen sein. Nach den ersten drei Monaten
kann der Unterricht einmalig von beiden Seiten gekündigt wer-
den, danach gelten fortan die vorgenannten Kündigungsfristen.

Es besteht kein gesonderter Versicherungsschutz. Auch private
Instrumente sind nicht durch die DSK versichert.
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